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Vorsicht bei der Suchmaschinenoptimierung 
 
 
Die Verwendung fremder Marken bei der Suchmaschinenoptimierung ist nach Auf-
fassung des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 04.02.2010 – I ZR 51/08 – POWER BALL) 
als Markenrechtsverletzung zu werten.  
 
Suchmaschinenoptimierung bedeutet, dass ein als Suchwort verwendetes Zeichen 
dazu genutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer In-
ternetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer zu der Internetseite des Ver-
wenders zu führen. Werden insoweit als Suchwörter die Marken von Wettbewerbern 
verwendet, führt dies nach Auffassung des Bundesgerichtshofes zu einer Markenver-
letzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG. Geschützte Markennamen dürfen 
daher nicht zur Suchmaschinenoptimierung genutzt werden, soweit sie im Titel oder 
Kopfzeile einer Website auftauchen.  
 
Für die Eingabe der Suchbegriffe ist der Betreiber der Website verantwortlich. Es 
handelt sich insoweit um eigene Informationen des Betreibers der Website (§§ 7 
Abs. 1 TMG bzw. 8 Abs. 1 TDG.) Für diese Informationen ist der Website-Betreiber 
uneingeschränkt selbst verantwortlich, auch dann, wenn er professionelle Dienstleis-
ter mit der Suchmaschinenoptimierung beauftragt hat. Professionelle Dienstleister 
sollten ihre Auftraggeber hierauf hinweisen, um zu vermeiden, dass unliebsame Ab-
mahnungen der Markenrechtsinhaber erfolgen.  
 
Rechtsanwalt Dr. Walter Brunner 


